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§ 222 EisbG Befugnisse im Rahmen
der Aufsicht
 EisbG - Eisenbahngesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Führt die Behörde aufgrund dieses Bundesgesetzes oder aufgrund unmittelbar anwendbarer unionsrechtlicher

Regelungen Überprüfungen oder Überwachungen durch, hat der Überprüfte oder Überwachte auf Verlangen der

Behörde oder der von ihr beigezogenen Sachverständigen,

1. 1.die für die Überprüfung oder Überwachung erforderlichen Auskünfte zu erteilen, die für die Überprüfung

oder Überwachung erforderliche Unterlagen zur Einsichtnahme vorzulegen und deren Vervielfältigung zu

dulden,

2. 2.Unterlagen, die für die Überprüfung oder Überwachung erforderlich sind, vorzulegen, in diese Einsicht

nehmen zu lassen und diese zu vervielfältigen,

3. 3.die Durchführung eines Augenscheines zu dulden und dabei das gefahrlose Betreten und Besichtigen von

Anlagen, Einrichtungen, Schienenfahrzeugen, Lagern und sonstigen Räumlichkeiten in dem für die

Überprüfung erforderlichen Ausmaß zu ermöglichen,

4. 4.aktiv an der Überprüfung oder Überwachung mitzuwirken, insbesondere durch beigestelltes, fachkundiges

Personal die Funktionsfähigkeit von Eisenbahnanlagen, eisenbahntechnischen Einrichtungen, von

Schienenfahrzeugen sowie von Anlagen und Betriebsmitteln in Schulungseinrichtungen vorzuführen, und

5. 5.die Aufnahme von Beweisen zu dulden.

2. (2)Zur Wahrnehmung der Aufsichtstätigkeiten gemäß §§ 215 und 220 ist die Behörde über die Befugnisse des

Abs. 1 hinaus überdies zur Durchführung der dafür notwendigen Inspektionen, Audits und Untersuchungen

berechtigt und es ist ihr Einsicht in alle sachdienlichen Dokumente und der Zugang zu Einrichtungen, Anlagen

und Ausrüstungen von Eisenbahninfrastrukturunternehmen oder von Eisenbahnverkehrsunternehmen, und falls

erforderlich, von allen Akteuren zu gewähren. Diese Befugnisse stehen auch der Eisenbahnagentur der

Europäischen Union zu, wenn sie ihren Aufgaben im Zusammenhang mit einheitlichen

Sicherheitsbescheinigungen nachkommt.

3. (3)Die Behörde ist überdies berechtigt, zur Wahrnehmung der im Abs. 2 angeführten Aufgaben die technische

Unterstützung von Eisenbahninfrastrukturunternehmen, Eisenbahnverkehrsunternehmen oder sonst

qualifizierter Stellen anzufordern.
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